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Der Hamburger Privatsender 
alster radio 106!8 hat nach 
Ansicht der Medienwäch-
ter mit der Ausstrahlung von 
zwei fremdenfeindlichen 
Witzen im Rahmen der Mor-
ningshow „Maren und AC 
am Morgen“ schwerwiegend 
gegen den Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag (JMStV) 
und die Jugendschutzrichtli-
nien (JuSchRiL) verstoßen. 
Die Medienanstalt Ham-
burg/Schleswig-Holstein 
(MA HSH) sprach in der ver-
gangenen Woche eine förm-
liche Beanstandung aus und 
verurteilte die Programmin-
halte scharf als fremdenfeind-
lich und inakzeptabel.

Die Moderatoren der „Mor-
ningshow“ hatten am 25. Juni 
2008 Witze über Türken aus-
gestrahlt. Im Zusammenhang 
mit dem EM-Fußballspiel 
Deutschland gegen die Türkei 

waren die Hörer aufgefordert 
worden „Türkenwitze“ ein-
zusenden oder live zu erzäh-
len. Gegen 9:14 Uhr sei es zu 
einem Dialog zwischen einem 
Hörer und den Moderatoren 
gekommen, in dem der Hörer 
die beiden zu beanstandenden 
fremdenfeindlichen „Türken-
witze“ erzählte, gegen die 
sich die Moderatoren nicht 
eindeutig abgrenzten.

Jörg Howe, Vorsitzender des 
Medienrats der MA HSH, be-
urteilte das redaktionelle Kon-
zept der Sendung als fragwür-
dig. Hier würde „vorsätzlich 
Provokation zum Programm 
gemacht“. Das Erzählen der 
sogenannten Türkenwitze 
wäre von den Moderatoren 
selbst initiiert und den Ent-
gleisungen des Anrufers nicht 
entgegen gewirkt worden. So 
würde Fremdenfeindlichkeit 
Vorschub geleistet. (al)
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Veranstaltungstipp:

Das Münchener Institut 
für Urheber- und Medien-
recht veranstaltet am 3. Juli 
2009 das XXIII. Münchner 
Symposium zum Film- und 
Medienrecht. In Zusammen-
arbeit mit der Hochschule 
für Fernsehen und Film so-
wie der Internationale Mün-
chener Filmwochen GmbH 

wird im Literaturhaus am 
Salvatorplatz, München über 
die Umsetzung der Werbebe-
stimmungen der EU-Richtli-
nie über audiovisuelle Medi-
endienste in deutsches Recht 
referiert. Anmeldung beim 
Institut für Urheber- und Me-
dienrecht e.V. unter: www.
urheberrecht.org.

„Funtainment“ oder „S.O.S. Strategie“? -
Mediale Lebenshilfe in allen Segmenten

Sat.1 erfüllt Männerträume. 
Unter dem Titel „Sport-
freunde Pocher - Alle gegen 
die Bayern!“ startet Ende 
Juni eine Castingshow der 
besonderen Art. Moderator 
Oliver Pocher und Trainer-
Legende Werner Lorant stel-
len ein Team aus Fußball-
Amateuren und Prominenten 
zusammen, das im Juli gegen 
die Profi s vom FC Bayern 
München antreten darf. Als 
Kapitän der Mannschaft tritt 
natürlich Oliver Pocher das 
Leder. Falls es auf dem Ra-
sen zu ernsthaften Blessuren 
kommt, bietet die Berliner 
Verlagsgesellschaft Tisch-
ler GmbH - ganz „med ac-
tiv“ - Sachkompetenz zum 
Thema „heilen & pfl egen“. 
Das „Orthopädie Op Up-
date“ stellen die Mandanten 
der Kanzlei Gerstenberg 
Rechtsanwälte in Mün-
chen zur Verfügung. Um 

den „Funfactor“ zum „Fun-
tainment“ kümmern sich die 
Münchener Rechtsanwälte 
Poll Straßer Ventroni Fe-
yock und Rechtsanwältin 
Beate Kehrl schützt „Ama-
teur Excellence“ für ihre 
Mandantschaft.

The Communicator ver-
mittelt im schleswig-holstei-
nischen Kaltenkirchen den 
„Erfolgsfaktor Schnellig-
keit“, das „Hägar Prinzip“ 
und erläutert, was Manager 
und Führungskräfte von ei-
ner Domina lernen können.

„Wer öfter stirbt, ist längst 
nicht tot“ wird von der 
Kanzlei Frien Schmitz- 
Grubert, Dresden geschützt 
und die Münchener Beiten 
Burkhardt Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH ergründet 
„Geheimnisse des Herzen“ 
für ihre Mandanten. (al)

Medienanstalt beanstandet
„Türkenwitze“ im Alster Radio



2

Nr. 927, Woche 25, 16. Juni 2009
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Die 63 neuen Titel dieser Woche

A
AMATEUR EXCELLENCE
Aufstehen - Liegen bleiben

ist keine Lösung
B
BITTE HELFEN SIE MIR!
Bundesrepublik Deutschland - 

Der betrogene Betrüger
C
Chancen Checken - Wie Sie schneller 

im Kopf werden
D
Das HÄGAR Prinzip
(Das) Leben ist (ein) Zehnkampf
Der Energiemanager
(Der) Zehnkampf des Lebens
Deutsche Wirtschaftszeitung
Die dicke Wende
Die S.O.S. Strategie - Save Our Sales
Die starke Wende
Die Wertheims - Aufstieg und Fall 

einer deutsch-jüdischen
Kaufmannsfamilie

E
Erfolgsmotor - MUT
F
Fresh & Fruit
Funfactor
Funtainment
G
GASTEIG AMATEUR

EXCELLENCE
GastroNews
Gastro-News
Geheimbund Schwarzer Freitag

Geheimnisse des Herzens
Geheimnisse des Schicksals
gentleliving
German Beds - private rooms
German Boats - private boating
German Cars - private garages
Glauben Sie nicht alles, 

glauben Sie an sich
GLOSS
H
heilen & pfl egen
HELFEN SIE MIR!
Höher, schneller, weiter! 

Der Erfolgsfaktor Schnelligkeit
Hôtel - das Magazin 

für Reisende
huma med
I
Ihre Wahl! - 

Die Sat.1-Arena
L
Lilli Laufi  aus dem Ei
Lück gehabt
Lucky Lück
M
med activ
Mehr geht nicht
Mein Zuhause
Mensch bewegen Menschen
Mut - Mein bester Freund
O
Orthopädie Op Udate
P
Pennen perfekt - 

Prima Pensionen preiswert

Q
Quartier - 

Übernachten de Luxe
R
Rutenfestzeitung
Rutenzeitung
S
Sportfreunde Pocher - 

Alle gegen die Bayern!
Straßenblaue Augen
T
TaxAffairs
(The) Decathlon of Life
total verLückt
Türkisch-bayerisch kochen

für Anfänger
Türkisch-Bayerisch-Kochen

für Anfänger
U
Unterwegs - 

Zuhause auf Zeit
V
VIER - Stories und Reportagen aus 

der Städteregion Aachen
W
Was Manager/Führungskräfte von 

einer Domina lernen können
Was möchte die Zukunft sein?
Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot
Wertheim - Aufstieg und Fall 

einer deutsch-jüdischen
Kaufmannsfamilie

Wir haben keine Finanzkrise der 
Banken, sondern eine Krise der 
Gesellschaft!

Die nächste Ausgabe erscheint am
Der Titelschutz Anzeiger Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

23.06.2009, Woche 26, Nr. 928 07.07.2009, Woche 28, Nr. 930
Anzeigenschluss: 19.06.2009, 10 Uhr  Anzeigenschluss: 03.07.2009, 10 Uhr
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Buy-out-Vergütung „ ohne 
jedes Risiko“ erhalten, d.h. 
ein Misserfolg der Serie hätte 
sich auf seine Vergütung nicht 
ausgewirkt. „Das Urteil des 

LG Berlin beantwortet wich-
tige Kernfragen der Bran-
che“, erläuterte Dr. Diesbach 
das Urteil. „Insbesondere die 
Formulierung der Kammer, 
wonach Buy-out-Honorare 
in der Filmbranche nicht von 
vornherein unangemessen 
seien, wird für die weiteren 
Diskussionen zu beachten 
sein. Auch hat das Gericht 
erhebliche Zweifel daran 
angemeldet, ob die während 
der Ausstrahlung einer Folge 
erzielten Werbeerlöse über-
haupt Relevanz für die Be-
stimmung eines Bestseller-
falls haben.“

Der Drehbuchautor kann ge-
gen das Urteil Berufung ein-
legen. (al)

Landesmediengesetz NRW: 
Zeitungsverleger können künftig TV-Sender vollständig übernehmen

Der Privatsender Sat.1 hat 
sich vor dem Landgericht 
Berlin (AZ: 16 O 8/07) ge-
gen einen Drehbuchautoren 
durchsetzen können, der 
u.a. „Bestselleransprüche“ 
geltend gemacht hatte. Das 
teilten die Rechtsanwälte Dr. 
Martin Diesbach und Dr. 
Benjamin Vollrath von der 
Kanzlei Nörr Stiefenhofer 
Lutz, München am Montag 
mit. Die beiden Medien-
rechtler berieten Sat.1 in der 
Auseinandersetzung um die 
sogenannten Buy-out-Hono-
rare.

Nach Ansicht des Autors 
seien die vom ihm geschrie-
benen Folgen der Reihe „Der 
Bulle von Tölz“ so häufi g 

ausgestrahlt worden, dass 
ein „Bestsellerfall“ vorliege. 
Neben den vertraglich er-
haltenen Vergütungen stehe 
ihm daher eine Beteiligung 
an den Werbeerlösen zu. Auf 
dem Wege einer Stufenklage 
verlangte er nun die Offen-
legung sämtlicher Werbeer-
löse des Senders im Umfeld 
der Serie. Das Landgericht 
Berlin wies die Auskunftsan-
sprüche ab. Auch angesichts 
der Häufi gkeit der Ausstrah-
lungen des „Bullen von 
Tölz“ bestünden keine greif-
baren Anhaltspunkte dafür, 
dass ein auffälliges Missver-
hältnis zwischen der Vergü-
tung des Drehbuchautoren 
und den Erlösen des Senders 
bestehe. Er habe eine hohe 

Buy-out-Honorare:
Drehbuchautor hat keinen weiteren Anspruch auf Werbeerlöse

mediengesetzes ebenfalls 
als wichtigen Schritt in eine 
gesicherte Zukunft der Me-
dienbranche in Nordrhein-
Westfalen. Insbesondere die 
Anpassung des § 33 LMG 

NRW trage den verschärften 
wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen werbefi nanzierter 
Medienunternehmen und 
dem veränderten Medien-
nutzungsverhalten, gerade 
jüngerer Menschen, Rech-
nung. „Die Landesregierung 
beweist erneut ihre gute Ein-
sicht in die Lage der Medi-
enhäuser in NRW, die sowohl 
die globale Wirtschaftskrise 
als auch massive strukturelle 
Umwälzungen zu bewälti-
gen haben“, so Binder.

Der Gesetzentwurf ist im 
Internet abrufbar: www.
mbem.nrw.de. (al)

Das nordrhein-westfälische 
Landeskabinett hat am ver-
gangenen Dienstag das neue 
Landesmediengesetz NRW 
verabschiedet.

Schwerpunkt der Novel-
lierung ist u.a. die Ände-
rung des § 33 Abs. 3 zur 
Beteiligung von Verlegern 
an Rundfunkunternehmen. 
Damit wird es Zeitungsver-
legern ermöglicht, sich bis 
zu 100 Prozent an einem 
Rundfunkunternehmen zu 
beteiligen. Sie dürfen durch 
die Beteiligung aber keine 
vorherrschende Meinungs-
macht erhalten. Die Vielfalt 
muss durch die Schaffung 
eines Programmbeirates 
oder die Einräumung von 
Drittsendezeiten gewähr-
leistet sein. Nur wenn ein 

ausreichender Wettbewerb 
durch mehrere starke An-
bieter besteht, können diese 
Maßnahmen entfallen. Das 
teilte Andreas Krautscheid 
(CDU), Minister für Bun-
desangelegenheiten, Europa 
und Medien, gestern mit.

Krautscheid sieht die Neure-
gelung als wichtigen Schritt 
im Kampf gegen das Zei-
tungssterben: „Nun haben 
Verlage die Möglichkeit, 
sich mit ihrem Engagement 
zu Medienhäusern weiterzu-
entwickeln.“ Das neue Me-
diengesetz soll zum 1. Janu-
ar 2010 in Kraft treten.

Paul Binder, Unterneh-
menssprecher der WAZ-
Mediengruppe, begrüßte 
die Änderung des Landes-

Paul Binder, WAZ-Mediengruppe

Dr. Martin Diesbach,
Nörr Stiefenhofer Lutz
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

gentleliving

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Schriftarten, Wortverbindungen und Zusät-
zen für Medien, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, 
Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle 
Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I 
und DVD, ferner für elektronische und digitale Medien und Netzwerke 
einschließlich Online-Medien, Online- und Offl ine-Dienste sowie son-
stige Mediendienstleistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-
Bezeichnungen, Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising so-
wie für Messen, Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Christian Hutter,
Hörbrotstraße 9, 86150 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Funtainment
Funfactor

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Darstel-
lungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, alle elektro-
nischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, 
DVD, CD-I, Off-Line- und On-Line-Dienste, Telekommunikationsdienstlei-
stungen, Unifi ed Messaging Systems, SMS, WAP sowie Softwareerzeug-
nisse aller Art.

Poll Straßer Ventroni Feyock Rechtsanwälte,
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Quartier - Übernachten de Luxe
Unterwegs - Zuhause auf Zeit
Hôtel - das Magazin für Reisende
Pennen perfekt - Prima Pensionen preiswert
German Beds - private rooms
German Cars - private garages
German Boats - private boating

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Delius Klasing Verlag GmbH,
Siekerwall 21, 33602 Bielefeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für uns folgenden Titel-
schutz in Anspruch für

GLOSS

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen und Titelkombinationen (Zusätze und Untertitel) zur Verwendung 
in allen Medien, Büchern, Zeitschriften, insbesondere für jede Art von 
Druckerzeugnissen, elektronische und digitale Medien und Netzwerke 
(einschließlich CD-ROM, CD-I), Offl ine- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien und Produkte sowie Telekommunikationsdienstleistungen 
(einschließlich UMS, SMS, WAP), etc.

Journal International Verlags- 
und Werbegesellschaft mbH,
Hanns-Seidel-Platz 5, 81737 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Fresh & Fruit

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Haft · von Puttkamer · Berngruber · Karakatsanis
Patentanwälte,
Franziskanerstraße 38, 81669 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

Orthopädie Op Udate

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Darstellungs-
formen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammenset-
zungen für alle Medien, insbesondere Bücher und alle anderen Printmedi-
en, Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, DVD und MD (miniDisc) 
und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und Dienstleistungen 
aller Art.

GERSTENBERG RECHTSANWÄLTE,
Rechtsanwalt Peter Keil,
Brienner Straße 10, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Energiemanager

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten, Wortverbindungen und Zusätzen für 
Medien, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, 
ferner für elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich 
Online-Medien, Online- und Offl ine-Dienste sowie sonstige Mediendienst-
leistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, 
Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie für Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

Süddeutscher Verlag GmbH,
Hultschiner Straße 8, 81677 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Rutenzeitung
Rutenfestzeitung

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für son-
stige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Bücher und alle Printmedien.

Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG,
Rudolf-Roth-Straße 18, 88299 Leutkirch

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titelschutz in An-
spruch für:

HELFEN SIE MIR!
BITTE HELFEN SIE MIR!

jeweils in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen 
Darstellungen, Untertiteln, Zusammensetzungen und mit allen Zusätzen 
für alle Medien einschließlich Ton-, sowie Bild- und Tonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste, CD-Rom, CD-I, DVD, 
andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige 
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher 
und alle Printmedien.

Constantin Entertainment GmbH,
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die dicke Wende
Die starke Wende

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Video on 
Demand, Video, Film, elektronische, digitale (Online- und Offl ine-Dienste 
in allen technischen Verfahren) und audiovisuellen Medien, z.B. Internet, 
Intranet, im Mobile Business in jeder Nutzungsform, z.B. für Mobilephones, 
PDA, etc., z.B. als SMS, MMS-Bilder/Videos/Fotos und Klingeltöne in jeder 
Nutzungsart sowie Veranstaltungen in jeder Form, Softwareerzeugnisse, 
Musicals, Bühnenwerke und Merchandising in jeglicher Form.

Studio Hamburg Produktion GmbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5 und 15 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Mein Zuhause

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, einschließlich Zusätzen und 
Untertiteln, Schriftarten, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen 
und grafi schen Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druck-
erzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und 
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke 
(einschließlich CD-ROM, CD-I, Offl ine- und Onlinedienste und sonstige 
Online-Medien und -Produkte, Internet) sowie Telekommunikationsdienst-
leistungen (einschließlich UMS, SMS, WAP).

RAin Ulrike Seidelmann,
Alexanderstraße 111, 26121 Oldenburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

heilen & pfl egen
huma med
med activ

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-Erzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, Online-Dienste - für eigene Titel und für Auftraggeber.

Verlagsgesellschaft Tischler GmbH,
Kaunstraße 34, 14163 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ihre Wahl! - Die Sat.1-Arena
Sportfreunde Pocher - 

Alle gegen die Bayern!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Geheimnisse des Schicksals
Geheimnisse des Herzens

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-Er-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Offl ine- und Online-
Dienste und sonstige Online-Medien.

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

Lucky Lück
Lück gehabt
total verLückt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen. Die 
Inanspruchnahme bezieht sich auf  alle Medien, insbesondere Druckereier-
zeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließ-
lich Multimedia Anwendungen (Online und Offl ine-Dienste).

Patentanwalt Dr.-Ing. Uwe Herrmann,
Widenmayerstraße 23, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

AMATEUR EXCELLENCE
GASTEIG AMATEUR EXCELLENCE

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkür-
zungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, graphischen Darstellungen, 
in allen Medien, Bild-/Ton- und Datenträgern aller Art, Hörfunk, Fernse-
hen, elektronische und digitale Medien, Veranstaltungen, Merchandising
Produkte, Dienstleistungen, Druckerzeugnisse aller Art.

Rechtsanwaltskanzlei Beate Kehrl,
Prinzregentenplatz 14, 81675 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Bundesrepublik Deutschland - 
Der betrogene Betrüger

Wir haben keine Finanzkrise der Banken, 
sondern eine Krise der Gesellschaft!

    - Die Abzocker gehören eingesperrt

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Werner G. Roth,
Brunnenbachstraße 21, 86157 Augsburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wertheim - Aufstieg und Fall einer 
deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie

Die Wertheims - Aufstieg und Fall einer
deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie

Was möchte die Zukunft sein?

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Novafi lm Fernsehproduktion GmbH,
Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin

Über 54.500 archivierte Titel! Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de



7

Nr. 927, Woche 25, 16. Juni 2009
       DER
TITELSCHUTZ
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Geheimbund Schwarzer Freitag
Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot

in allen Abwandlungen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Wort- und Zei-
chenverbindungen für alle Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Da-
tenträger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und sonstige elektronische und 
digitale Medien, Softwareerzeugnisse, Theater-, Konzert- und Showveranstal-
tungen und sonstige Werkarten.

FRIEN SCHMITZ-GRUBERT Rechtsanwälte,
Loschwitzer Straße 15 A, 01309 Dresden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Mehr geht nicht

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Abwand-
lungen und Schriftarten für alle Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, digitale und elektronischen Medien, ein-
schließlich Multimediaanwendungen (Online- und Offl ine-Dienste), sowie 
für Bild-, Ton- und Datenträger, Dienstleistungen und Merchandising-
Produkte aller Art.

Fischer Legal, Rechtsanwalt Frank Fischer,
Mittelweg 28, 50859 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

(Der) Zehnkampf des Lebens
(Das) Leben ist (ein) Zehnkampf
(The) Decathlon of Life

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, mit allen Zusätzen und in 
allen Kombinationen.

Ritter Business Development,
Rosmarinstraße 14, 80939 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Türkisch-Bayerisch-Kochen für Anfänger
Türkisch-bayerisch kochen für Anfänger

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online und 
Offl ine-Dienste).

megaherz gmbh,
Föhringer Allee 17, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

GastroNews
Gastro-News

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und Kombination 
zur Verwendung in allen Medien, print und nonprint, online und offl ine, als 
Einzel- und Reihentitel, sowie für Dienstleistungen und Veranstaltungen.

RA Berthold Wesle,
Amalienstraße 67, 80799 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

TaxAffairs

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Soft-
ware und elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen 
(On-Line und Off-Line).

Rechtsanwalt Thomas Gottlöber,
Lakronstraße 28, 40625 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutsche Wirtschaftszeitung

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deutscher Verband der Pressejournalisten AG,
Annette-Kolb-Straße 16, 85055 Ingolstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Straßenblaue Augen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Peter Wagner,
Appenzellerstraße 94, 81475 München
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Impressum:Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Glauben Sie nicht alles, 
glauben Sie an sich

Die S.O.S. Strategie - Save Our Sales
Höher, schneller, weiter! 

Der Erfolgsfaktor Schnelligkeit
Das HÄGAR Prinzip
Was Manager/Führungskräfte 

von einer Domina lernen können
Chancen Checken - 

Wie Sie schneller im Kopf werden
Mensch bewegen Menschen
Mut - Mein bester Freund
Erfolgsmotor - MUT
Aufstehen - Liegen bleiben ist keine Lösung

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen 
Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen, für 
Bücher und alle Printmedien, einschließlich Zeitschriften, sowie für alle 
weiteren Medien, einschließlich Ton-, sowie Bild-Ton-Träger, Film, Hör-
funksendungen, Fernsehsendungen, Software, Off- und Online-Dienste, 
CD-ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Veranstaltungen und 
Dienstleistungen aller Art.

THE COMMUNICATOR,
Lakweg 15, 24568 Kaltenkirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Lilli Laufi  aus dem Ei

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Mensch & Natur heute Verlags GmbH,
Eichhornweg 3, 21244 Buchholz in der Nordheide

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

VIER - Stories und Reportagen 
aus der Städteregion Aachen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

advanteam GmbH,
Am Berg 12, 52076 Aachen


